
Mediationsvertrag:

abgeschlossen zwischen,

1.___________________________________________________________

2.___________________________________________________________

in weiterer Folge Medianden  genannt und

_________________________________________, Psychotherapeut/in

_________________________________ , Rechtsanwalt/Rechtsanwältin

in weiterer Folge Mediatoren  genannt.

Die Medianden haben s ich in Mediation begeben, um Regelungen zu

erarbeiten, die im Zusammenhang mit

_________________________________________________________

___________________________________________________________________

anfal len.

Die Mediation wird von den Mediatoren geleitet.

Die Mediation d ient dazu, außerger ichtl ich und selbstverantwort l ich

Vereinbarungen zu erarbeiten, die im gegebenen Zusammenhang

stehen. Es ist den Medianden verständlich, dass sie sich zur

Durchführung der Mediation an bestimmte Verfahrensregeln halten

müssen.

1. Diese Regeln  beinhalten insbesondere,

•  das Bemühen um einen Konsens

•  das Bemühen, während der Mediation fair  und gerecht miteinander
umzugehen;

•  die Verpf l ichtung, in der Mediation al le Informationen über
Einkommen, Vermögenswerte und Steuererk lärungen offen zu legen;

•  die Verpf l ichtung, während der Fortdauer der Mediat ion keine
Vermögenswerte ohne Zustimmung des anderen zu sperren, zu
veräußern oder zu verschieben.
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2. In der Mediation werden al le für die Medianden im gegebenen

Zusammenhang wichtigen Themen besprochen und werden die

Ergebnisse in einer Absichtserklärung  schr ift l ich festgehalten, die

jedoch kein rechtswirksames Dokument darstel l t.

3. Den Medianden wird empfohlen, eine Rechtsberatung  ihres

Ver trauens in Anspruch zu nehmen, um über ihre gesetzl ichen

Rechte und Pfl ichten vol l  informiert zu sein.  Es wi rd darüber hinaus

empfohlen, den Entwur f der schr if t l ichen Vereinbarung am Ende der

Mediation von einem Rechtsanwalt überprüfen zu lassen; nicht

zuletzt um volle Aufk lärung über die rechtl ichen Konsequenzen einer

solchen Vereinbarung zu haben.

4. Festgehalten wi rd, dass die Medianden f re iwil l ig  zur Mediation

gekommen sind. Jeder Mediand kann zu jeder Zeit von sich aus die

Mediation abbrechen .

5. Die Medianden werden bis zum Abschluss oder Abbruch der

Mediation über die in der Mediation zu regelnden Bereiche kein

Gerichtsverfahren einleiten oder fortsetzen.

6. Die Mediatoren  lei ten, fördern und struktur ieren die Gespräche

während der Mediation.

7. Die Mediatoren verpfl ichten sich zu absoluter  Objektivi tät und

Neutral i tät gegenüber beiden Medianden. Sie werden dem gemäß

keinen der Medianden bevorzugen oder benachtei l igen. Die

Gespräche mit den Mediatoren finden in der Regel nur im Beisein

beider Medianden statt. Von diesem Grundsatz kann nur mit

Zustimmung beider Medianden abgegangen werden.
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8. Die Mediatoren können gegen vorher ige Ankündigung die

Mediation jederzeit abbrechen, wenn ein Mediand gegen einen in

dieser Vereinbarung festgeschr iebenen Grundsatz verstößt.

9. Die Mediatoren verpfl ichten sich zu Sti l lschweigen  über al les, was

während der Mediation besprochen wird. Sie werden während der

Mediation erörterte Inhalte auch nach der Mediation nicht an Dr itte

preisgegeben.

10. Eine Mediationssitzung dauert gewöhnlich ___ Minuten (eine __-

Minuten E inheit  kostet pro Mediator EURO ___________ ( ink l 20% USt.)

und ist jeweils  am Ende der  Sitzung zu begleichen. Für den Fal l  der

Inanspruchnahme einer  geförderten Famil ienmediation beträgt der

Selbstbehalt pro Einheit _____ ( inkl 20% USt) . Dieser ist  jewei ls am

Ende der Sitzung zu begleichen.

11. Dieses Honorar te i len d ie Medianden untereinander im folgenden

Verhältni s: ______________________.

12. Für  Sitzungen, die weniger als 3 Werktage im voraus abgesagt

werden, i st der  Gebührensatz einer Mediationsstunde zu bezahlen,

ebenso wenn nicht beide Medianden zu einer Si tzung kommen.

13. Die Medianden kommen einvernehmlich überein, dass d ie Mediation

am _______ begonnen hat.

Wien, am_______________

Die Medianden: Die Mediatoren:


